
 

 
 
 
 
 
Flughafenentgelte - Jahresbericht 2016 
 
 
Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung ist als Oberste Luftfahrtbe-
hörde des Landes Brandenburg zuständig für die Genehmigung der Entgelte für 
die Nutzung der Einrichtungen und Dienstleistungen des Verkehrsflughafens Ber-
lin-Schönefeld, die mit der Beleuchtung, dem Starten, Landen und Abstellen von 
Luftfahrzeugen sowie mit der Abfertigung von Fluggästen und Fracht in Zusam-
menhang stehen. Der Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld wird von der Flugha-
fen Berlin Brandenburg GmbH betrieben. Die ab dem 1. Januar 2017 geltenden 
Änderungen der Entgeltordnung für den Flughafen Berlin-Schönefeld wurden mit 
Bescheid vom 20. Oktober 2016 genehmigt. 
 
Das Genehmigungsverfahren bestand aus folgenden Schritten: 
 
Die Flughafenbetreiberin hat alle Luftverkehrsgesellschaften am 21. April 2016 zu 
einem Konsultationsgespräch am 24. Mai 2016 eingeladen. Die Genehmigungs-
behörde hat an dem Konsultationsgespräch teilgenommen. Mit Schreiben vom 28. 
Juni 2016 hat die Flughafenbetreiberin einen Antrag auf Genehmigung der Ände-
rungen der Entgeltordnung zum 1. Januar 2017 gestellt. Nach Eingang des An-
trags bei der Genehmigungsbehörde hat diese die am Flughafen Berlin-
Schönefeld tätigen Luftverkehrsgesellschaften sowie deren Interessenvertre-
tungsverbände angehört. Die genehmigte Änderung der Entgeltordnung wurde am 
27. Oktober 2016 unter der Nummer NfL 1-856-16 in den „Nachrichten für Luftfah-
rer“ bekanntgegeben. 
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